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Betreff: Konzept & Antrag für den Friedenspreis „Die Weiße Taube“ 
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am: 
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Für Geg Ent Bef 

       

       

       

 
 

Beschlussvorschlag:  
 
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte stiftet einen jährlichen Friedenspreis 
„Die Weiße Taube“  
 
Gez. Andreas Lienke 
 
Mitglied des Kreistags MSE 

im KTB angenommen am: 
 
 

 

Datum: 03.06.2025 

Einreichende 
Fraktion: 

BSW 

Status: öffentlich 

Aufgabenbereich 

 
eigener Wirkungskreis 

 

            übertragener Wirkungskreis 
 
 Beschluss-Nr.:  



 

Sachdarstellung:   
 

1. Ziel und Grundidee 

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte stiftet einen jährlichen Friedenspreis, 

der herausragendes Engagement für Frieden, Völkerverständigung, zivile 

Konfliktlösung und friedensorientierte Bildung sichtbar macht und würdigt. 

Der Preis soll Einzelpersonen, Initiativen und Institutionen ehren, die sich auf lokaler, 

regionaler oder überregionaler Ebene mit nachweislicher Wirkung für 

friedensstiftende Werte einsetzen. 

 

2. Name des Preises: „Die Weiße Taube“ 

 

Ein klares Friedenssymbol – bewusst gewählt als Gegenbild zu militärischer Ästhetik. 

Der Name lehnt sich in seiner Form symbolisch an bestehende Kulturpreise wie die 

„Goldene Henne“ an, steht aber thematisch eindeutig für gewaltfreie, 

zivilgesellschaftliche Arbeit. 

 

3. Preiskategorien und Dotierung 

Der Preis wird in vier gleichwertigen Kategorien vergeben: 

Kategorie Beschreibung 

Zivilgesellschaft 
Ehrenamtliche Initiativen, Gruppen oder Einzelpersonen mit 

friedenspolitischem Engagement vor Ort 

Bildung & 

Aufklärung 

Pädagogische Arbeit, wissenschaftliche Projekte, 

Bildungsformate zu Friedens- und Konfliktthemen 

Kunst & Kultur 
Künstlerische Beiträge zur Friedensförderung (z. B. Musik, 

Theater, Literatur, Bildende Kunst) 

Lebenswerk 
Langjähriges, nachhaltiges Friedensengagement (Person oder 

Organisation) 

 

Dotierung: 

 

Jede Kategorie wird mit 1.000 € Preisgeld ausgezeichnet. Bei mehreren Preisträgern 

in einer Kategorie kann das Preisgeld geteilt werden. 

 

4. Jury und Auswahlverfahren 

• Die Jury besteht aus: 



o je einem Vertreter/einer Vertreterin jeder im Kreistag vertretenen 

Fraktion (Bürger oder Mitglied) 

o einem festen Sitz für den Initiator des Preises 

• Die Mitglieder werden durch die Fraktionen vorgeschlagen und durch den 

Kreistagsvorsitz bestätigt. 

• Die Jury tagt nichtöffentlich in den Räumen der Kreisverwaltung, analog zu 

Ausschüssen. 

• Die Geschäftsstelle (z. B. Kulturreferat oder Pressestelle) betreut Einladungen, 

Sitzungen und Protokollführung. 

• Im Falle einer Stimmengleichheit zählt die Stimme des Initiators doppelt. 

• Die Fraktion des Initiators hat das Recht, zusätzlich ein Jurymitglied 

vorzuschlagen. 

Ausschlussprinzip: 

Organisationen, die in der Jury vertreten sind, können nicht selbst nominiert oder 

ausgezeichnet werden. 

 

5. Nominierung und Bewerbung 

• Auf der Homepage des Landkreises wird eine Unterseite „Friedenspreis „Die 

weiße Taube““ eingerichtet. 

• Über ein Onlineformular können Personen, Gruppen oder Institutionen 

vorgeschlagen oder sich selbst bewerben. 

• Die Ausschreibung wird jährlich öffentlich bekannt gemacht (Presse, Website, 

Schulen, Vereine). 

• Die Bewerbungsfrist beginnt im Januar endet jeweils am 30. Juni des Jahres. 

• Die Jury tagt im September, die Preisverleihung erfolgt im Herbst (siehe Punkt 

7). 

 

6. Gestaltung des Preises: Kooperation mit der RBB Müritz 

Die Gestaltung des Friedenspreises „Die Weiße Taube“ erfolgt in Zusammenarbeit 

mit der Regionalen Beruflichen Bildungsstätte Müritz (RBB Müritz), einer Schule in 

Trägerschaft des Landkreises. 

Ziel: 

Entwicklung und Herstellung eines hochwertigen Preises (z. B. Pokal, Medaille), der 

dauerhaft für alle Preisverleihungen verwendet wird. 

 

 



Begründung: 

• Moderne technische Ausstattung (z. B. 3D-Druck, Holz- und 

Metallbearbeitung) 

• Regionale Verankerung und Praxisbezug 

• Förderung dualer Ausbildung und kreativer Bildung 

Gegenleistung: 

• Öffentliche Anerkennung bei der ersten Preisverleihung 

• Präsentation des Projekts durch Auszubildende oder Lehrkräfte 

• Einmalige Aufwandspauschale: 1000 € 

 

7. Preisverleihung 

Die Auszeichnung kann in zwei möglichen Formaten erfolgen: 

- Die Preisverleihung erfolgt jährlich in einer eigenständigen Veranstaltung, die 

sich auf die Würdigung von Friedensengagement konzentriert. Der genaue 

Rahmen und Ort wird durch den Kulturausschuss des Landkreises festgelegt 

und organisiert. 

 

- Die Veranstaltung kann als eigenständige Feier oder als Teil eines größeren 

regionalen Events durchgeführt werden, wobei der Fokus auf der Würdigung 

der Preisträger liegt. 

 

- Der Kulturausschuss wird für die Planung und Durchführung der Veranstaltung 

verantwortlich sein, einschließlich der Auswahl von Laudatoren und der 

Organisation der technischen Infrastruktur. 

 

- Die Preisverleihung wird durch den Kulturausschuss organisiert und die 

Veranstaltung wird ggf. online übertragen, sodass Interessierte die Zeremonie 

verfolgen können. 

 

- Die Nominierung erfolgt über ein Online-Formular, das auf der Website des 

Landkreises verfügbar ist. 

 

- Die Jury wird im Herbst jedes Jahres tagen und die Preisträger auswählen. 

 

8. Kostenschätzung (jährlich, sofern nicht anders vermerkt) 

Position Betrag Bemerkung 

Preisgelder (4 × 1.000 €) 4.000 €  

Gestaltung & Produktion des Preises 1000 € Aufwandspauschale RBB Müritz 



Position Betrag Bemerkung 

(einmalig) 

Verwaltung & Organisation 

(Bewerbungen, Jury, Protokoll) 
1.000 € 

Aufwand in der Kultur- oder 

Öffentlichkeitsarbeit 

Homepage (Integration, Pflege, Formular) 0 € 
Nutzung der bestehenden 

Landkreishomepage 

Einladungen, Drucksachen, kleine 

Ehrenurkunden 
500 €  

Gesamtaufwand im ersten Jahr 6.500 €  

Folgejahre (ohne Gestaltungskosten) 5.500 €  

 

Die Finanzierung erfolgt aus dem Haushalt für Kultur- und Sozialförderung des 

Landkreises. 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 

im Haushaltsjahr 2025:  
 
    Nein 
 
   x Ja     
 

Ergebnishaushalt   
  Aufwendungen        Erträge  
0,00 € 0,00 € 

 
Finanzhaushalt      
  Auszahlungen         Einzahlungen  
0,00 € 0,00 € 

 

in Folgejahren: 
 

 Nein  
    

 Ja      einmalig     x jährlich 
 
Ergebnishaushalt    
  Aufwendungen         Erträge  
0,00 €           0,00 € 

 
Finanzhaushalt     
  Auszahlungen          Einzahlungen  
0,00 €           0,00 € 

 

Finanzielle Mittel stehen: 



 
 planmäßig zur Verfügung unter: 

 
 Produkt / Konto 

 

        Ergebnishaushalt:  
 

        Finanzhaushalt:  
 

       Deckungskreis Nr.  
 

Bezeichnung 
 
 

 
 nicht zur Verfügung 

(Deckungsvorschlag) 
 

Produkt / Konto 
 

        Ergebnishaushalt:  
 

        Finanzhaushalt:  
 

       Deckungskreis Nr.  
 

Bezeichnung 
 

 Deckungsmittel stehen nicht zur 
      Verfügung 
 

Bemerkungen: 
 
 

 


